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Vorwort

Die dichte Abfolge von Streikmaßnahmen, die von „Funktionseliten“ der Deut-
schen Bahn (Lokomotivführer) sowie des Flugverkehrs (Piloten) nahezu zeit-
gleich im Jahr 2015 das deutsche Verkehrssystem monatelang lahmlegten und 
die im November 2016 noch einmal aufflackernde Protestaktion der Vereini-
gung Cockpit haben das Staatswissenschaftliche Forum e.V. (SWF) noch im 
gleichen Jahr dazu veranlasst, das Thema „Streik als Mittel des Arbeitskampfes“ 
auf die Liste der geplanten Veranstaltungen zu setzen. 

In das Jahr 2015 fällt auch die Verabschiedung des „Gesetzes zur Regelung 
der Tarifeinheit“ durch den Deutschen Bundestag. Viele Kritiker – vor allem in 
den Reihen der Berufsgruppen- und Branchengewerkschaften – sahen einen 
Zusammenhang zwischen den von ihnen initiierten Streiks und dem Tarifein-
heitsgesetz. Sie riefen nicht allein unter Hinweis auf die nach ihrer Einschät-
zung verfassungsrechtliche Unvereinbarkeit insbesondere des §  4a des Tarifver-
tragsgesetzes mit der Koalitionsfreiheit, sondern auch wegen des von diesem 
Gesetz befürchteten Leerlaufens von Streikmaßnahmen mittels einer Verfas-
sungsbeschwerde das Bundesverfassungsgericht an. Dabei trug der Marburger 
Bund vor, dass „eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie 
durch Streikhäufigkeit oder Ausnutzung von Schlüsselpositionen […] empirisch 
nicht nachweisbar [sei].“

Erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Juli 2017 
zum Tarifeinheitsgesetz konnte sich der Vorstand des SWF entschließen, die 
lange geplante Tagung Ende Oktober 2017 durchzuführen. Für die Publi ka-
tion ihrer Ergebnisse hat das Forum sodann die dem Bundesgesetzgeber vom 
Bundesverfassungsgericht aufgetragene Neuregelung des §  4a des Tarifver-
tragsgesetzes (Dezember 2018) abgewartet. Zugleich hat es weitere Beiträge 
eingeworben, darunter auch aus dem Bereich der Politik- und der Wirtschafts-
wissenschaften. Sie alle widmen sich grundlegenden Fragen der Tarif auto-
nomie, des Tarifvertragsgesetzes sowie des Streiks. – „Habent sua fata libelli.“

Die Herausgeber danken den Herren Professoren an der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät Dr. A. Scherzberg und Dr. G. Wegner für ihre großzügige Be-
reitschaft zur finanziellen Förderung der Drucklegung. Ihren Kollegen im Vor-
stand des SWF, insbesondere Herrn Dr. Dr. D. Görgmaier, sind sie wegen ihrer 
wertvollen Unterstützung anlässlich der Ausrichtung der Tagung in Dankbar-
keit verbunden. Die studentischen Assistenten am Erfurter Lehrstuhl, M. Johr 
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und S. Rodewohl, haben sich bei der Vorbereitung der Drucklegung dieses Ban-
des verdient gemacht.

Erfurt, im September 2019 Herm.-J. Blanke 
 Robert Conrad
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A. Das Tarifeinheitsgesetz und die 
„Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie“





Das Tarifeinheitsgesetz und die Tarifautonomie  
aus der Sicht des Gesetzgebers

Wilfried Oellers

I. Von der Tarifeinheit zur Tarifpluralität

Bis zum Jahr 2010 galt in Deutschland der Grundsatz der Tarifeinheit: Das 
Prinzip „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ stand außer Frage und wurde durch die 
ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) bestätigt. Der 
Grundsatz der Tarifeinheit besagte im Kern, dass von mehreren, an sich im glei
chen Betrieb anwendbaren Tarifverträgen nur der speziellste Tarifvertrag ange
wendet wird. Hintergrund für diese Rechtsprechung war der ganz pragmati
sche Gedanke nach einer einfachen, praktikablen Lösung dieser zunehmend 
auftretenden Situation. 

Dieser Ansatz wurde in der Literatur als Eingriff in die grundrechtlich ge
schützte Koalitionsfreiheit kritisiert. Nach jahrzehntelangem Festhalten an die
ser Rechtsprechung überdachte das Bundesarbeitsgericht in dem Verfahren 4 
AZR 549/08 seine Auffassung und änderte mit Urteil vom 07. Juli 2010 seine 
bisherige Entscheidungspraxis. Es führte aus, dass die Vorschriften des §  4 
Abs.  1 Tarifvertragsgesetz (TVG) die Möglichkeit nicht ausschlössen, dass für 
die Arbeitnehmer desselben Betriebs Tarifverträge verschiedener Gewerkschaf
ten anwendbar seien. So könne ein Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband ohne 
weiteres mit verschiedenen Gewerkschaften Tarifverträge abschließen. Seitdem 
war es möglich, dass in einem Unternehmen mehrere Tarifverträge nebeneinan
der galten. Es herrschte Tarifpluralität. Wenn nun konkurrierende Gewerk
schaften für die gleiche Berufsgruppe in einem Unternehmen einen Tarifvertrag 
aushandeln wollen, konnte es zu einem Tarifkonflikt kommen.

Danach musste der Arbeitgeber in seinem Betrieb jeden Arbeitnehmer gemäß 
dem Tarifvertrag behandeln, den „seine“ Gewerkschaft vereinbart hat. Diese 
Situation ist für Arbeitgeber oft unübersichtlich. Liegen Löhne und sonstige 
Leistungen nicht generell über dem Niveau aller im Betrieb anwendbaren Tarif
verträge, sondern will bzw. kann der Arbeitgeber nicht mehr leisten, als das, 
was seinen tarifvertraglichen Pflichten entspricht, so muss er bei der Durchfüh
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rung der Arbeitsverhältnisse zwischen der jeweiligen Gewerkschaftszugehörig
keit seiner Arbeitnehmer unterscheiden. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) vereinfachte diese Rechtslage für den Ar
beitgeber bislang in der Weise, dass es nur denjenigen Tarifvertrag zur Anwen
dung kommen ließ, der dem Betrieb räumlich, betrieblich, fachlich und persön
lich am nächsten steht. Dieser speziellere Tarifvertrag verdrängte somit alle 
anderen, im Prinzip ebenfalls auf den Betrieb bzw. seine Arbeitnehmer an
wendbaren Tarifverträge. Eben dies besagte der alte Grundsatz der Tarifeinheit. 
Durch die neue Rechtsprechung des BAG wurde die Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie durch Tarifkollisionen beeinträchtigt. Tarifkollisionen bergen 
aber die Gefahr, dass die Koalitionen der ihnen durch Artikel 9 Absatz 3 des 
Grundgesetzes übertragenen und im allgemeinen Interesse liegenden Aufgabe 
der Ordnung und Befriedung des Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden 
können.

II. Die Reaktion des Gesetzgebers  
auf den Wandel der Rechtsprechung

1. Ziele des Gesetzgebers

Die Bundesregierung befürchtete nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
eine Zersplitterung der Tariflandschaft und eine Beeinträchtigung der Tarif
auto nomie. Sie war der Auffassung, dass hierdurch Tarifkollisionen verursacht 
werden könnten und sah die Gefahr einer steigenden Anzahl von Streiks und 
geringeren Anreizen für die Tarifpartner, sich friedlich zu einigen. 

Die Bundesregierung wollte dieses Problem lösen, setzte aber vor einem ge
setzgeberischen Lösungsansatz auf den Dialog und die Verständigung der Ta
rifpartner. Nach einer Reihe von Gesprächen und Verhandlungen einigten sich 
die großen Verbände der Tarifpartner, die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), da
rauf, den Gesetzgeber zu bitten, den Grundsatz der Tarifeinheit gesetzlich zu 
regeln. 

Ziel des Gesetzes zur Tarifeinheit war es, die Funktionsfähigkeit der Tarif
auto nomie zu stärken. Der innerbetrieblichen Frieden sollte gesichert werden, 
um Streit unter den Mitarbeitern zu vermeiden und gleichzeitig den Gedanken 
der Solidarität der Belegschaft zu stärken. Der Gesetzgeber schaffte mit dem 
Tarifvertragsrecht einen gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen die Koalitio
nen die Arbeits und Wirtschaftsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer sinnvoll ordnen können. Der Grundsatz der Tarifeinheit greift nach 
dem Gesetz als Kollisionsregel nur subsidiär ein. 
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Der Gesetzgeber hat sich darauf beschränkt, Tarifkollisionen nach dem 
Grundsatz der Tarifeinheit aufzulösen, wenn die Gewerkschaften die zwischen 
ihnen bestehenden Interessenkonflikte autonom nicht zu einem Ausgleich brin
gen können. Den Belangen von Minderheitsgewerkschaften wurde durch flan
kierende Verfahrensregelungen Rechnung getragen. Damit dient das Gesetz zur 
Tarifeinheit dem Erhalt der Ordnung im Rahmen der Tariflandschaft. Mit dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit sollten daher neue Anreize geschaffen 
werden, damit sich konkurrierende Gewerkschaften wieder zunehmend gütlich 
einigen, bevor es zum Streik kommt. Die Botschaft des Gesetzgebers sollte lau
ten: „Einigt Euch!“ 

Die Auflösung von Tarifkollisionen erfolgt ausdrücklich nur subsidiär durch 
den Grundsatz der Tarifeinheit basierend auf dem Mehrheitsprinzip in den Be
trieben. Es ist die ultima ratio, um Tarifkollisionen zu regeln. Vorher gibt es 
aber eine Vielfalt an Einigungsmöglichkeiten. Zunächst sollten die Gewerk
schaften sich untereinander abstimmen und klare Zuständigkeiten regeln, um 
Tarifkollisionen zu vermeiden (gewillkürte Tarifpluralität). Darüber hinaus 
gibt es die Möglichkeit von Verhandlungen in Tarifgemeinschaften, den Ab
schluss von inhaltsgleichen Tarifverträgen ohne Tarifgemeinschaft sowie die 
Option der Nachzeichnung eines Tarifvertrags. Außerdem können beim Zu
sammenschluss von mehreren Gewerkschaften verbandsinterne Konfliktlö
sungsverfahren genutzt werden. Denkbar ist auch, dass eine Gewerkschaft ei
ner anderen Gewerkschaft die Ergänzung ihres Tarifwerks gestattet.

All diese Möglichkeiten bestehen, um Tarifkollisionen zu vermeiden, und sie 
werden heute schon in vielen Fällen praktiziert. Wichtig ist: Sie bleiben erhalten, 
so dass die bisherigen Kooperationen weitergeführt werden können. Auch das 
war Absicht dieses Gesetzes und ausdrücklich vom Gesetzgeber gewünscht. 
Diese Optionen und Möglichkeiten zeigen, dass es viele Wege gibt, um Tarif
kollisionen zielorientiert zu lösen. Der Gedanke der Einigung sollte stets im 
Vordergrund stehen. Dies dient der Befriedung und der Ordnung der Tarif
landschaft. Dies dient zugleich dem Wirtschaftsstandort Deutschland und da
mit vielen Arbeitsplätzen. Es dient aber vor allem auch der Förderung der Soli
darität der Belegschaft untereinander. In meinen Augen sind dies alles legitime 
Ziele, die sowohl die Koalitionsfreiheit als auch die Grundrechte berücksichtigt 
haben. Bis 2010 hatte das Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
mit dem Grundsatz der Tarifeinheit auch sehr gut funktioniert. Die Ziele sind 
wesentliche Aspekte eines funktionierenden Tarifsystems. Der Staat hat ein be
rechtigtes Interesse daran und darf deswegen auch präventiv tätig werden. 

Wie sich ein Streik entwickeln kann, belegt das Beispiel des großen Bahn
streiks im Jahr 2014, bei dem es sehr stark auch um Machtinteressen zwischen 
konkurrierenden Gewerkschaften ging. Die Betroffenheit über die genau so be
absichtigten massiven Auswirkungen ging weit über den Bereich der Tarifpart
ner hinaus und traf tausende unbeteiligte Dritte sowie die Gesamtwirtschaft. 
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Die Bürgerinnen und Bürger konnten zum großen Teil die damaligen Streitig
keiten nicht nachvollziehen, was der Akzeptanz des Streiks schadete. Zudem 
hatten die Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis dafür, dass es im Rahmen 
des Streiks vor allem um Zuständigkeitsfragen ging, wer nun für wen verhan
deln darf. Dies trug sicherlich mit dazu bei, dass die große Mehrheit im Deut
schen Bundestag ein präventives Handeln für gerechtfertigt hielt. 

2. Kritik am Tarifeinheitsgesetz

Um den Gesetzentwurf auf eine breite Basis zu stellen und alle Meinungen ein
fließen zu lassen, gab es intensive Diskussionen, Gespräche mit den Tarifpart
nern, eine öffentliche Anhörung, die Einbeziehung von externem Sachverstand 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaft sowie eine enge Abstimmung 
mit dem Bundesrat, dem Kanzleramt und allen beteiligten Ressorts, insbeson
dere den Verfassungsressorts.

Während des Gesetzgebungsverfahrens und danach gab es von interessierter 
Seite Kritik, dass der Gesetzgeber Grundrechte leichtfertig geopfert habe. Dem 
stimme ich ausdrücklich nicht zu – weder was die Leichtfertigkeit noch was den 
angegriffenen Grundrechtsgehalt betrifft. 

Der Gesetzgeber wollte bewusst behutsam vorgehen. Natürlich wollte er die 
beabsichtigten Ziele erreichen. Gleichzeitig sollte das Gesetz aber unmissver
ständlich unter Berücksichtigung der verfassungsmäßigen Vorgaben, insbeson
dere denen aus Art 9 Abs.  3 GG erfolgen. Dieses Grundrecht ist in erster Linie 
ein Freiheitsrecht, das die Freiheit des Einzelnen schützt, eine derartige Vereini
gung zu gründen, ihr beizutreten oder fernzubleiben. Es schützt alle koalitions
spezifischen Verhaltensweisen, insbesondere die Tarifautonomie und Arbeits
kampfmaßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. 

Das Grundrecht vermittelt jedoch – wie das Bundesverfassungsgericht bestä
tigt hat – kein Recht auf absolute tarifpolitische Verwertbarkeit von Schlüssel
positionen und Blockademacht zum eigenen Nutzen. Art.  9 Abs.  3 GG enthält 
auch keine Bestandsgarantie für einzelne Koalitionen. Grundsätzlich ist eine 
Einschränkung der Koalitionsfreiheit möglich, sofern der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit berücksichtigt wird. Es ist daher auch eine Abwägung zwi
schen dem Maß der Koalitionsfreiheit und dem hohen Gut des Betriebsfriedens 
geboten. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in der Vergangenheit (u. a. in 
der Entscheidung vom 14. November 1995) deutlich gemacht: „Das Grundrecht 
der Koalitionsfreiheit bedarf der Ausgestaltung durch die Rechtsordnung, so
weit es die Beziehungen zwischen Trägern widerstreitender Interessen zum Ge
genstand hat.“ Damit hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber die 
Ausgestaltung des Art.  9 Abs.  3 GG ausdrücklich in sein Aufgabenbuch ge
schrieben. 
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Der Gesetzgeber verfügt hierbei über einen „weiten Handlungsspielraum“ 
und kann die Rahmenbedingungen daher ändern. Damit kann er Gründe des 
Gemeinwohls in den Blick nehmen oder gestörte Paritäten wiederherstellen. 
Dies wurde auch von den Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung so 
bestätigt (u. a. die Professoren Papier und Thüsing).

Kritiker des Tarifeinheitsgesetzes haben weiterhin eine Reihe von Gefahren 
aufgezeigt. Befürchtet wurde u. a., dass das Gesetz zur Aufkündigung von bis
herigen Kooperationen führen werde. Diese Gefahr sehe ich bei der konkreten 
Gesetzesgestaltung nicht, da die Kooperationsmöglichkeiten weiterhin beste
hen und ausdrücklich gewünscht sind. Das Gesetz fördert dies ja gerade. Der
artige Aufkündigungen von Kooperationen sind bisher nicht bekannt gewor
den. Ich denke, die Gewerkschaften werden es erst gar nicht auf ein Auszählen 
ankommen lassen und sich einigen bzw. so weitermachen wie bisher, wenn sie 
in einer Kooperation miteinander stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss 
man die Hintergründe ergründen und auch die Frage nach der Aufrichtigkeit 
der bisherigen Zusammenarbeit stellen.

Befürchtet wurde auch ein Wettlauf der Gewerkschaften um neue Mitglieder 
durch die besondere Konkurrenzsituation. Ich finde, dass eine hohe Zahl von 
Mitgliedern im Interesse der Gewerkschaften stehen müsste und eine konstruk
tive Konkurrenz durchaus belebend sein kann. Gleichzeitig wurde durch das 
Tarifeinheitsgesetz mit dem Grundsatz „Einigt Euch!“ dafür gesorgt, dass das 
destruktive Element, der Konkurrenzkampf auf Kosten der Allgemeinheit, 
künftig vermieden wird.

Schließlich sahen einige Kritiker auch die Gefahr des Untergangs von Spar
tengewerkschaften. Es gibt durchaus Betriebe, in denen die Spartengewerk
schaften die Mehrheit haben, weil sie einfach besser organisiert sind als die gro
ßen Gewerkschaften. Spartengewerkschaften gab es auch schon vor 2010 und 
damit zur Zeit der Rechtsprechung des BAG im Sinne der Tarifeinheit. Wenn 
diese Gefahr geäußert wird, muss die Frage gestellt werden, wie die Spartenge
werkschaften unter dem strengeren Spezialitätsprinzip weiterhin bestehen 
konnten. Durch das Gesetz in seiner aktuellen Fassung wird den Spartenge
werkschaften jedenfalls nicht die Grundlage entzogen. 

Neben den geäußerten Bedenken gab es aber auch zahlreiche Befürworter der 
Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes und eine starke Unterstützung 
für die hier geregelten Inhalte. Dies zeigte sich nicht zuletzt auch in der breiten 
Mehrheit bei der Beschlussfassung im Parlament. 
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3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts v. 11. Juli 2017 
und seine gesetzliche Umsetzung

Mit Urteil vom 11. Juli 2017 stellte der Erste Senat des Bundesverfassungsge
richts fest, dass die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes weitestgehend mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind. Die Auslegung und Handhabung des Gesetzes 
muss nach dieser Entscheidung der in Art.  9 Abs.  3 GG grundrechtlich ge
schützten Tarifautonomie Rechnung tragen. Einen Bedarf zur gesetzgeberi
schen Nachjustierung sah das Verfassungsgericht nur insoweit, als Vorkehrun
gen fehlten, um die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder 
Branchen vor einer einseitigen Verdrängung bestehender Tarifverträge zu 
schützen. Gemäß dieser Entscheidung ist das Tarifeinheitsgesetz in seiner ur
sprünglichen Fassung nur insoweit mit dem Grundgesetz unvereinbar, als es 
nicht ausreichend sicherstellte, dass die Interessen der Berufsgruppen, deren 
Tarifvertrag verdrängt wird, im verdrängenden Tarifvertrag der Mehrheitsge
werkschaft hinreichend berücksichtigt werden. Es muss nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts sichergestellt sein, dass langfristig angelegte, die Le
bensplanung der Beschäftigten berührende Ansprüche aus dem Minderheitsta
rifvertrag (z. B. Betriebsrenten) nicht durch dessen Verdrängung ohne adäquate 
Nachzeichnungsmöglichkeit verloren gehen. Für die Umsetzung hatte das Bun
desverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2018 
gesetzt, um eine verfassungskonforme Neuregelung zu dem beanstandeten 
Punkt zu schaffen. Darüber hinaus hatte das Gericht mehrere Auslegungshin
weise zur verfassungskonformen Auslegung einiger Regelungen gegeben.

In Vorbereitung des Gesetzes zur Nachbesserung des Tarifeinheitsgesetzes 
hatte das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales Gespräche mit 
Gewerkschaften geführt, die Verfassungsbeschwerde gegen das Tarifeinheits
gesetz erhoben hatten, sowie mit den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmervertretungen. Auf diese Weise wollte es sich über die bisheri
gen Erfahrungen mit dem Tarifeinheitsgesetz und über Umset zungs alter nativen 
hinsichtlich der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts austauschen. 

Der anschließend dem Bundestag übermittelte Entwurf des Bundesministe
riums für Arbeit und Soziales hat den konkreten Regelungsauftrag des Bundes
verfassungsgerichts entsprechend seinen Vorgaben umgesetzt, indem in der 
Norm des §  4a Tarifvertragsgesetz (neu) bestimmt wurde, dass der Tarifvertrag 
einer Minderheitsgewerkschaft im Betrieb ausnahmsweise weiterhin zur An
wendung gelangt, wenn durch den Mehrheitstarifvertrag die Minderheitsinter
essen nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt werden. Für die Berücksich
tigung dieser Interessen wird in Anlehnung an das Bundesverfassungsgericht 
auf das Zustandekommen des Mehrheitstarifvertrags abgestellt. Es wurde also 
ein prozeduraler Ansatz verfolgt. Mit dem Änderungsantrag zum Tarifein
heitsgesetz, der am 30. November 2018 im Rahmen des Gesetzgebungsverfah
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rens zum Qualifizierungschancengesetz verabschiedet wurde, ist der Gesetz
geber mithin den Vorgaben des Gerichts inhaltlich und fristgerecht nachge
kommen.

III. Ausblick

Abschließend möchte ich noch einen persönlichen Ausblick auf künftigen 
Handlungsbedarf im Bereich der Koalitionsfreiheit eingehen. Die Regelung der 
Rahmenbedingungen von Arbeitskämpfen, die das Bundesverfassungsgericht, 
aber auch einige Sachverständige in der öffentlichen Anhörung dem Gesetzge
ber in sein Aufgabenbuch geschrieben haben, bedeutet unter anderem auch, die 
Fristen für die Ankündigung von Streiks zu normieren. Dies wäre aus meiner 
Sicht wichtig und sachgerecht für Bereiche, in denen es eine hohe Drittbetrof
fenheit gibt (z. B. Verkehr und Kitas). Bürgerinnen und Bürger müssen sich ge
rade in diesen Bereichen auf Streiks einstellen können, da sie unmittelbar auf 
ihre eigene Planung bzw. elterliche Fürsorgepflicht einwirken. Da die Betroffe
nen schon freitags wissen sollten, wie sie montags zur Arbeit kommen oder wie 
sie die Kinderbetreuung organisieren können, sind Ankündigungsfristen von 
drei bis vier Tagen angemessen. Diese Fristen schränken das Streikrecht nicht 
ein. Der beabsichtigte Schaden bei den bestreikten Betrieben entsteht allerdings 
auch bei der Einführung einer solchen Ankündigungsfrist. Nach meiner Auf
fassung haben aber unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, sich 
auf die Streikfolgen einzustellen. Hier sollte der Gesetzgeber im Interesse des 
Gemeinwohls tätig werden.
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